19. JULI 1991 - Gesetz zur Regelung des Berufs des Privatdetektivs

(offizielle deutsche Übersetzung: Belgisches Staatsblatt vom 19. Oktober 2001)

Konsolidierung
Die vorliegende Konsolidierung enthält die Abänderungen, die vorgenommen worden sind durch:

- Artikel 13 des Gesetzes vom 30. Juni 1994 über den Schutz des Privatlebens vor Abhören, Kenntnisnahme und Aufzeichnung von Privatgesprächen und privaten Fernmeldeverbindungen (offizielle deutsche Übersetzung: Belgisches Staatsblatt vom 19. Oktober 2001),

- das Gesetz vom 30. Dezember 1996 zur Abänderung des Gesetzes vom 19. Juli 1991 zur Regelung des Berufs des Privatdetektivs (offizielle deutsche Übersetzung: Belgisches Staatsblatt vom 19. Oktober 2001),

- Artikel 17 des Gesetzes vom 18. Juli 1997 zur Abänderung des Gesetzes vom 10. April 1990 über Wachunternehmen, Sicherheitsunternehmen und interne Wachdienste, des Gesetzes vom 19. Juli 1991 zur Regelung des Berufs des Privatdetektivs und des Gesetzes vom 3. Januar 1933 über die Herstellung und das Mitführen von Waffen und über den Handel mit Waffen und Munition (offizielle deutsche Übersetzung: Belgisches Staatsblatt vom 19. Oktober 2001),

- das Gesetz vom 7. Mai 2004 zur Abänderung des Gesetzes vom 10. April 1990 über Wachunternehmen, Sicherheitsunternehmen und interne Wachdienste, des Gesetzes vom 29. Juli 1934 über das Verbot von Privatmilizen und des Gesetzes vom 19. Juli 1991 zur Regelung des Berufs des Privatdetektivs (offizielle deutsche Übersetzung: Belgisches Staatsblatt vom 27. April 2005),
- die Artikel 59 und 60 des Gesetzes vom 28. April 2010 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen (Belgisches Staatsblatt vom 30. März 2011),
- die Artikel 14 und 15 des Gesetzes vom 25. April 2014 zur Berichtigung verschiedener Gesetze, die eine in Artikel 78 der Verfassung erwähnte Angelegenheit regeln (Belgisches Staatsblatt vom 27. Februar 2015),
- das Gesetz vom 2. Oktober 2017 zur Regelung der privaten und besonderen Sicherheit (Belgisches Staatsblatt vom18. Dezember 2017).

Diese Konsolidierung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden. 

19. JULI 1991 - Gesetz zur Regelung des Berufs des Privatdetektivs

KAPITEL I

Anwendungsbereich


Artikel 1 - § 1 - Als Privatdetektiv im Sinne des vorliegenden Gesetzes gilt jede natürliche Person, die gewöhnlich, sei es in einem Abhängigkeitsverhältnis oder nicht, gegen Entlohnung und für einen Auftraggeber folgende Tätigkeiten ausübt:


1. Aufspüren verschwundener Personen oder verlorener oder gestohlener Güter,


2. Sammeln von Informationen über Personenstand, Verhalten, Moralität und Vermögenslage von Personen,


3. Sammeln von Beweismaterial zur Feststellung von Fakten, die Konflikte zwischen Personen auslösen beziehungsweise auslösen können oder zur Beendigung dieser Konflikte benutzt werden können, 


4. Aufspüren von Wirtschaftsspionage,


5. Ausübung jeder anderen Tätigkeit, die durch einen im Ministerrat beratenen Königlichen Erlass bestimmt wird.


§ 2 - Personen, die die in § 1 erwähnten Tätigkeiten ausschließlich im Rahmen des Berufs eines Journalisten, Gerichtsvollziehers, Notars, Rechtsanwalts, Genealogen ausüben, werden nicht als Privatdetektiv betrachtet. Der König legt die Liste der anderen Berufe und Tätigkeiten fest, die nicht als Tätigkeiten eines Privatdetektivs betrachtet werden.

KAPITEL II

Zulassung


Art. 2 - § 1 - [Niemand darf den Beruf eines Privatdetektivs ausüben oder sich als solcher bekannt machen, ohne dafür die vorherige, nach Stellungnahme der Staatssicherheit und des Prokurators des Königs des gesetzlichen Hauptwohnorts des Betroffenen und, in dessen Ermangelung, des Ministers der Justiz erteilte Zulassung des Ministers des Innern erhalten zu haben.]


Diese Zulassung wird für einen Zeitraum von fünf Jahren erteilt und kann für Zeiträume von zehn Jahren erneuert werden. Sie kann gemäß den Bestimmungen von Artikel 18 zeitweilig aufgehoben und entzogen werden. [Sie kann auf Antrag des zugelassenen Privatdetektivs gemäß dem vom König bestimmten Verfahren entzogen werden.]


Unbeschadet der Bestimmungen von Artikel 6 können in der Zulassung die Ausübung bestimmter Tätigkeiten und die Verwendung bestimmter Mittel und Methoden ausgeschlossen oder spezifischen Bedingungen unterworfen werden.


[...]


Der Beschluss zur Erteilung oder Verweigerung der Zulassung muss dem Antragsteller binnen sechs Monaten nach der Antragstellung notifiziert werden.


Bei der Erteilung der Zulassung wird dem Privatdetektiv eine Identifizierungskarte ausgestellt, deren Muster vom Minister des Innern festgelegt wird. Nur der Inhaber einer solchen Identifizierungskarte darf die Berufsbezeichnung Privatdetektiv führen.


§ 2 - [Der Minister des Innern kann einem Bediensteten, den er bestimmt, die in § 1 erwähnte Befugnis übertragen, außer für Entscheidungen über eine Zulassung unter Auflagen, die Verweigerung einer Zulassung oder die Verweigerung der Erneuerung einer Zulassung.]

[Art. 2 § 1 Abs. 1 ersetzt durch Art. 25 des G. vom 7. Mai 2004 (B.S. vom 3. Juni 2004); § 1 Abs. 2 ergänzt durch Art. 2 Nr. 1 des G. vom 30. Dezember 1996 (B.S. vom 14. Februar 1997);  § 1 früherer Absatz 4 aufgehoben durch Art. 2 Nr. 2 des G. vom 30. Dezember 1996 (B.S. vom 14. Februar 1997); § 2 aufgehoben durch Art. 2 Nr. 2 des G. vom 30. Dezember 1996 (B.S. vom 14. Februar 1997) und wieder aufgenommen durch Art. 59 des G. vom 28. April 2010 (B.S. vom 10. Mai 2010)]

Art. 3 - [§ 1 - Wenn der Antragsteller einen Niederlassungsort in Belgien hat, wird die Zulassung nur erteilt, sofern er folgende Bedingungen erfüllt:


1. nicht - selbst nicht mit Aufschub - verurteilt worden sein zu einer Gefängnisstrafe von mindestens sechs Monaten wegen irgendeiner Straftat oder zu einer geringeren Korrektionalstrafe wegen Hausfriedensbruch, Verletzung des Briefgeheimnisses, vorsätzlicher Körperverletzung, Diebstahl, Erpressung, Vertrauensmissbrauch, Betrug, Urkundenfälschung, Vergriff gegen die Schamhaftigkeit, Vergewaltigung, Verstoß gegen die Rechtsvorschriften über Waffen und Betäubungsmittel, Straftaten, die erwähnt sind in den Artikeln 379 bis 386ter des Strafgesetzbuches, Beamtenbestechung, Benutzung falscher Namen, Hehlerei, Ausstellung ungedeckter Schecks, Meineid, Falschmünzerei, Verstoß gegen Artikel 259bis und Artikel 314bis des Strafgesetzbuches, Verstoß gegen Artikel 111 des Gesetzes vom 21. März 1991 zur Umstrukturierung bestimmter öffentlicher Wirtschaftsunternehmen, Verstoß gegen das Gesetz vom 8. Dezember 1992 über den Schutz des Privatlebens hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten, Verstößen gegen Artikel 227 des Strafgesetzbuches.


Bei Personen, die wegen ähnlicher Taten im Ausland rechtskräftig verurteilt worden sind oder wegen irgendeiner Straftat im Ausland zu einer Gefängnisstrafe von mindestens sechs Monaten verurteilt worden sind, wird davon ausgegangen, dass sie oben erwähnte Bedingung nicht erfüllen,


2. Staatsangehöriger eines Mitgliedstaats der Europäischen Union sein,


3. nicht gleichzeitig Tätigkeiten in einem Wachunternehmen, einem Sicherheitsunternehmen oder einem internen Wachdienst, Tätigkeiten in Bezug auf die Waffenherstellung, den Waffenhandel und das Mitführen von Waffen und den Munitionshandel oder irgendeine andere Tätigkeit ausüben, die aufgrund der Tatsache, dass sie von einem Privatdetektiv ausgeübt wird, eine Gefahr für die öffentliche Ordnung oder die innere oder äußere Sicherheit des Staats darstellen kann.


Von Amts wegen wird davon ausgegangen, dass die gleichzeitige Ausübung des Berufs eines Detektivs und einer Berufstätigkeit, durch die Zugang zu personenbezogenen Daten gegeben wird, eine Gefahr für die öffentliche Ordnung im Sinne von Absatz 1 darstellt, es sei denn, der Detektivberuf ist inhärenter Bestandteil besagter Tätigkeit,


4. die vom König festgelegten Bedingungen in puncto Berufsausbildung und 
-erfahrung erfüllen,


5. im Laufe der vorangehenden fünf Jahre weder Mitglied eines Polizeidienstes oder eines Nachrichtendienstes, wie er im Gesetz vom 18. Juli 1991 zur Regelung der Kontrolle über die Polizei  und Nachrichtendienste definiert ist, gewesen sein noch ein militärisches oder öffentliches Amt bekleidet haben, das in einer vom König festgelegten Liste aufgeführt ist, wobei dieser Zeitraum für diejenigen, die aus dem Dienst entfernt oder von Amts wegen entlassen worden sind, auf zehn Jahre erhöht wird, 


6. das einundzwanzigste Lebensjahr vollendet haben.


§ 2 - Wenn der Antragsteller keinen Niederlassungsort in Belgien hat, wird die Zulassung nur erteilt, sofern er folgende Bedingungen erfüllt:


1. keine der in § 1 Nr. 1 erwähnten Verurteilungen erlitten haben,


2. Staatsangehöriger eines Mitgliedstaats der Europäischen Union sein,


3. einen Niederlassungsort bei einem in Belgien ansässigen zugelassenen Privatdetektiv gewählt haben, der dafür einsteht, dass der Antragsteller die Artikel 5, 6 und 7 einhält,


4. nicht gleichzeitig, in Belgien oder im Ausland, eine Tätigkeit ausüben, die den in § 1 Nr. 3 erwähnten Tätigkeiten gleichwertig ist,


5. die infolge von § 1 Nr. 4 festgelegte Ausbildung mit Erfolg abgeschlossen oder an einer gleichwertigen Ausbildung teilgenommen haben,


6. im Laufe der dem Antrag vorangehenden fünf Jahre weder Mitglied eines Dienstes noch Inhaber eines Amtes gewesen sein, der beziehungsweise das mit den in § 1 Nr. 5 erwähnten Diensten beziehungsweise Ämtern gleichgesetzt werden kann,


7. das einundzwanzigste Lebensjahr vollendet haben.


§ 3 - Der Privatdetektiv muss während des gesamten Zeitraums, während dessen er seine Berufstätigkeiten ausübt, die im vorliegenden Artikel aufgeführten Bedingungen erfüllen.


Der Privatdetektiv, bei dem der in § 2 erwähnte Detektiv seinen Niederlassungsort gewählt hat, muss während desselben Zeitraums über die in Artikel 2 § 1 Absatz 1 erwähnte Zulassung verfügen und darf nicht Gegenstand einer zeitweiligen Aufhebung oder eines Entzugs dieser Zulassung gewesen sein.


§ 4 - Unabhängig von der Überprüfung der in den Paragraphen 1 bis 3 aufgeführten Bedingungen verfügt der Minister des Innern über eine Beurteilungsbefugnis in Bezug auf die vom Detektiv oder vom Detektivanwärter begangenen Taten, die selbst dann, wenn sie nicht Gegenstand einer strafrechtlichen Verurteilung gewesen sind, einen schweren Verstoß gegen die Berufspflichten bilden und somit das Vertrauen in den Betreffenden beeinträchtigen.]


[§ 5 - In Abweichung von Artikel 3 § 1 können Privatdetektive in Wachunternehmen beschäftigt werden unter der Bedingung, dass sie für das Wachunternehmen, dem sie angehö​ren, ausschließlich Tätigkeiten eines Privatdetektivs gemäß Artikel 62 Absatz 6 des Gesetzes vom 2. Oktober 2017 zur Regelung der privaten und besonderen Sicherheit ausüben.]

[Art. 3 ersetzt durch Art. 3 des G. vom 30. Dezember 1996 (B.S. vom 14. Februar 1997); § 5 eingefügt durch Art. 278 des G. vom 2. Oktober 2017 (B.S. vom 31. Oktober 2017)]

KAPITEL III

Ausübungsbedingungen


Art. 4 - Der Beruf eines Privatdetektivs darf vorbehaltlich einer vom Minister des Innern [oder von einem von ihm bestimmten Bediensteten] gewährten Abweichung nur hauptberuflich ausgeübt werden.


[Die in Absatz 1 erwähnte Abweichung wird folgenden Personen gewährt werden können:


- entweder dem Privatdetektiv, dessen Tätigkeit inhärenter Bestandteil der Haupttätigkeit ist,


- oder dem Privatdetektiv, dem die Zulassung für die Ausübung des Berufs zum ersten Mal erteilt wird. In diesem Fall wird die Zulassung für die nebenberufliche Ausübung nur für den ersten Zeitraum von fünf Jahren gewährt.]

[Art. 4 Abs. 1 abgeändert durch Art. 60 des G. vom 28. April 2010 (B.S. vom 10. Mai 2010); Abs. 2 ersetzt durch Art. 4 des G. vom 30. Dezember 1996 (B.S. vom 14. Februar 1997)]


Art. 5 - [...]


[Dem Privatdetektiv ist es verboten, Personen, die sich an öffentlich nicht zugänglichen Orten befinden, mit Hilfe irgendeines Geräts zu belauern oder belauern zu lassen oder vorsätzlich Aufnahmen von ihnen zu machen oder machen zu lassen, ohne dazu die Einwilligung des Verwalters des Ortes und der betreffenden Personen erhalten zu haben.]


Dem Privatdetektiv ist es verboten, in der Absicht, eine der [in Absatz 1] beschriebenen Handlungen zu verrichten, irgendein Gerät zu installieren, installieren zu lassen oder zur Verfügung des Auftraggebers oder einer Drittperson zu stellen.

[Art. 5 früherer Absatz 1 aufgehoben durch Art. 13 § 3 des G. vom 30. Juni 1994 (B.S. vom 24. Januar 1995); Abs. 1 ersetzt durch Art. 5 Nr. 1 des G. vom 30. Dezember 1996 (B.S. vom 14. Februar 1997); Abs. 2 abgeändert durch Art. 5 Nr. 2 des G. vom 30. Dezember 1996 (B.S. vom 14. Februar 1997)]


Art. 6 - [Der König kann durch einen im Ministerrat beratenen Erlass die Verwendung bestimmter Mittel und Methoden seitens der Privatdetektive bei der Ausübung ihrer Tätigkeiten begrenzen oder verbieten.]

[Art. 6 ersetzt durch Art. 6 des G. vom 30. Dezember 1996 (B.S. vom 14. Februar 1997)]


Art. 7 - Dem Privatdetektiv ist es verboten, über Personen, die Gegenstand seiner Berufstätigkeiten sind, Informationen einzuholen in Bezug auf ihre politischen, religiösen, philosophischen oder gewerkschaftlichen Überzeugungen und auf die Äußerung dieser Überzeugungen [oder auf ihre Mitgliedschaft bei einer Krankenkasse].


Dem Privatdetektiv ist es verboten, Informationen in Bezug auf die sexuellen Neigungen der Personen einzuholen, die Gegenstand seiner Tätigkeiten sind, es sei denn, es handelt sich um ein Verhalten, das gesetzwidrig ist oder einen Scheidungsgrund bilden kann, sofern der Privatdetektiv auf Antrag eines der Ehepartner handelt.


Dem Privatdetektiv ist es verboten, Informationen in Bezug auf die Gesundheit [oder die rassische oder ethnische Herkunft] der Personen einzuholen, die Gegenstand seiner Tätigkeiten sind.

[Art. 7 Abs. 1 ergänzt durch Art. 7 Nr. 1 des G. vom 30. Dezember 1996 (B.S. vom 14. Februar 1997); Abs. 3 abgeändert durch Art. 7 Nr. 2 des G. vom 30. Dezember 1996 (B.S. vom 14. Februar 1997)]


Art. 8 - [§ 1] - Der Privatdetektiv oder sein Arbeitgeber ist verpflichtet, mit dem Auftraggeber einen vorherigen schriftlichen Vertrag abzuschließen, der zur Vermeidung der Nichtigkeit von allen Parteien unterzeichnet wird und folgende Angaben umfasst:


1. Name, Vornamen und Wohnsitz sämtlicher Parteien,


2. gegebenenfalls Name, Vornamen und Wohnsitz des Privatdetektivs (der Privatdetektive), der (die) im Rahmen des beschriebenen Auftrags für Rechnung eines Arbeitgebers handelt (handeln),


3. genaue Beschreibung des dem Privatdetektiv anvertrauten Auftrags und Hinweis auf die Dauer des Auftrags,


4. Stundenentlohnung des Privatdetektivs,


5. Kostentarife,


6. Zulassungsnummer des Privatdetektivs,


7. Verpflichtung für den Privatdetektiv, den in Artikel 9 erwähnten Bericht vorzulegen,


8. Betrag des gezahlten Vorschusses,


9. Datum.


Die Nichtigkeit kann nur vom Auftraggeber geltend gemacht werden.


Der vom Auftraggeber gezahlte Vorschuss darf ausschließlich bestehen aus:


a) den voraussichtlichen mit der Ausführung des Auftrags einhergehenden Kosten,


b) einem Vorschuss auf die Entlohnung.


[Der schriftliche Vertrag wird fünf Jahre lang vom Privatdetektiv aufbewahrt.]


[§ 2 - Falls der Auftraggeber gleichzeitig Arbeitgeber des Privatdetektivs ist, kommt § 1 nicht zur Anwendung. In diesem Fall führt der Privatdetektiv ein Auftragsregister. Dieses Register wird an dem Datum vervollständigt, an dem der Privatdetektiv mit einem Auftrag betraut wird. Es umfasst folgende Angaben: Name des Auftraggebers, genaue Beschreibung des Auftrags, Datum, an dem der Privatdetektiv mit dem Auftrag betraut wird, sowie Datum, an dem der Auftrag beendet ist.


Das Register wird fünf Jahre lang vom Privatdetektiv aufbewahrt.]

[Art. 8 § 1 (frühere Absätze 1 bis 3) nummeriert und § 1 Abs. 4 und § 2 eingefügt durch Art. 8 des G. vom 30. Dezember 1996 (B.S. vom 14. Februar 1997)]


Art. 9 - [§ 1] - Der Privatdetektiv erstellt nach Ausführung seines Auftrags für den Auftraggeber einen Bericht, der folgende Angaben umfasst:


1. Beschreibung der verrichteten Tätigkeiten mit Angabe der Daten, Orte und Uhrzeiten, an beziehungsweise zu denen diese Tätigkeiten verrichtet worden sind,


2. genaue Berechnung der Entlohnung und der Kosten.


Der Bericht wird nur in zwei Exemplaren erstellt, von denen eines für den Auftraggeber bestimmt ist und das andere fünf Jahre lang vom Privatdetektiv aufbewahrt wird. Jedes Exemplar erhält ein verschiedenes Kennzeichen.


Der Bericht enthält die Beweisstücke, die der Privatdetektiv im Rahmen seines Auftrags gesammelt hat.


Der Auftraggeber muss die Entlohnung des Privatdetektivs oder den Restbetrag dieser Entlohnung erst zahlen, wenn er sein Exemplar des Teil- oder Endberichts erhalten hat.


[§ 2 - Falls der Auftraggeber gleichzeitig Arbeitgeber des Privatdetektivs ist, kommen § 1 Absatz 1 Nr. 2 und Absatz 4 nicht zur Anwendung.]

[Art. 9 § 1 nummeriert und § 2 eingefügt durch Art. 9 des G. vom 30. Dezember 1996 (B.S. vom 14. Februar 1997)]


Art. 10 - Unter Vorbehalt der Bestimmungen von Artikel 16 § 2 darf der Privatdetektiv die Auskünfte, die er bei der Ausführung seines Auftrags eingeholt hat, keinen anderen Personen mitteilen als seinem Auftraggeber oder denjenigen, die dieser ordnungsgemäß ermächtigt hat.


Er darf in den drei Jahren nach dem Endbericht keine Aufträge gegen die Interessen des Auftraggebers annehmen.


Der Privatdetektiv darf seinem Auftraggeber nur die Informationen zur Verfügung stellen, die sich auf den Auftrag beziehen, der [in dem in Artikel 8 § 1 erwähnten Vertrag oder in dem in Artikel 8 § 2 erwähnten Auftragsregister] beschrieben ist.

[Art. 10 Abs. 3 abgeändert durch Art. 10 des G. vom 30. Dezember 1996 (B.S. vom 14. Februar 1997)]


Art. 11 - Auf sämtlichen Unterlagen, die vom Privatdetektiv im Rahmen seiner Berufstätigkeiten ausgehen, werden die Berufsbezeichnung Privatdetektiv und die in Artikel 2 erwähnte Zulassung vermerkt.


Art. 12 - Der Privatdetektiv muss bei der Ausübung seiner Berufstätigkeiten die in Artikel 2 erwähnte Identifizierungskarte stets bei sich tragen. Er muss diese Karte auf Verlangen eines Mitglieds eines Polizeidienstes oder eines in Artikel 17 Absatz 1 erwähnten Beamten oder Bediensteten für die zur Kontrolle notwendige Zeit übergeben.


Art. 13 - Dem Privatdetektiv ist es verboten, seine Tätigkeiten für öffentlich rechtliche Personen auszuüben, es sei denn mit der Erlaubnis des Ministers des Innern.


Art. 14 - Dem Privatdetektiv ist es verboten, sich in irgendeiner Weise für ein Mitglied eines Polizeidienstes oder eines öffentlichen Nachrichtendienstes auszugeben.


Falls der Privatdetektiv einem Polizeidienst oder einem öffentlichen Nachrichtendienst angehört hat, darf er es bei der Ausübung seiner Berufstätigkeiten nicht angeben.

KAPITEL IV

Kontrolle und Sanktionen


Art. 15 - Der Minister des Innern legt den Kammern jedes Jahr vor dem 31. März einen schriftlichen Bericht über die Anwendung des vorliegenden Gesetzes vor.


Art. 16 - § 1 - Der Minister des Innern, der eine Zulassung für einen Privatdetektiv erteilt, erneuert, zeitweilig aufhebt oder entzieht, setzt folgende Instanzen davon in Kenntnis:


1. [a) wenn der Privatdetektiv einen Niederlassungsort in Belgien hat: den Bürgermeister der Gemeinde, in der der Privatdetektiv im Bevölkerungsregister eingetragen ist, sowie den Bürgermeister der Gemeinde, in dem der Detektiv ansässig ist,


b) wenn der Privatdetektiv keinen Niederlassungsort in Belgien hat: den Bürgermeister der Gemeinde, in der der Privatdetektiv in Anwendung von Artikel 3 § 2 Nr. 3 seinen Niederlassungsort gewählt hat.]


2. die für diese Gemeinden territorial zuständigen Gendarmeriebehörden,


3. den für diese Gemeinden territorial zuständigen Prokurator des Königs.


§ 2 - Im Rahmen des Schutzes der nationalen Sicherheit, der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, der Verhütung oder Ermittlung strafbarer Taten können der Minister des Innern oder der Minister der Justiz oder die Gerichtsbehörden, im Rahmen ihrer jeweiligen Befugnisse, beim Privatdetektiv Auskünfte über einen ausgeführten oder laufenden Auftrag , die für die nationale Sicherheit, die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, die Verhütung oder Ermittlung strafbarer Taten notwendig sind, anfordern. Dieser ist verpflichtet, unverzüglich darauf zu antworten.


Der Privatdetektiv muss einem Ersuchen um Auskunft über einen ausgeführten oder laufenden Auftrag nur stattgeben, sofern die mit dem Einholen dieser Auskünfte beauftragten Personen im Besitz eines entsprechenden Befehls sind, der vom Minister des Innern, vom Minister der Justiz oder von der Gerichtsbehörde im Rahmen ihrer jeweiligen Befugnisse erteilt worden ist.


[Unbeschadet der Anwendung von Artikel 30 des Strafprozessgesetzbuches und von Artikel 1 Nr. 3 des Gesetzes vom 20. Juli 1990 über die Untersuchungshaft muss der Privatdetektiv, der von seinem Auftraggeber mit Ermittlungen und Untersuchungen in Bezug auf Taten beauftragt wird, die Verbrechen oder Vergehen bilden, oder der bei der Erfüllung seines Auftrags von Taten erfährt, die Verbrechen oder Vergehen bilden, den Prokurator des Königs bei dem Gericht, in dessen Bereich dieses Verbrechen oder dieses Vergehen begangen worden ist, unverzüglich und schriftlich davon in Kenntnis setzen.]

[Art. 16 § 1 einziger Absatz Nr. 1 und § 2 Abs. 3 ersetzt durch Art. 11 des G. vom 30. Dezember 1996 (B.S. vom 14. Februar 1997)]


[Art. 16bis - Der Privatdetektiv, bei dem ein nicht in Belgien ansässiger Privatdetektiv seinen Niederlassungsort gewählt hat, übt über diesen Detektiv die zur Einhaltung seiner in Artikel 3 § 2 Nr. 3 erwähnten Verpflichtung notwendige Aufsicht aus.


Jedes Quartal erstattet er dem Minister des Innern Bericht über die Weise, auf die der Privatdetektiv, für den er einsteht, seine Tätigkeiten ausübt. Er ist verpflichtet, die zuständigen Behörden über jeden Verstoß des Privatdetektivs, für den er einsteht, zu informieren, sobald er Kenntnis davon hat.]

[Art. 16bis eingefügt durch Art. 12 des G. vom 30. Dezember 1996 (B.S. vom 14. Februar 1997)]


Art. 17 - Der König bestimmt die Beamten und Bediensteten, die mit der Kontrolle der Anwendung des vorliegenden Gesetzes und seiner Ausführungserlasse beauftragt sind. Sie haben das Recht, Protokolle zu erstellen, die bis zum Beweis des Gegenteils Beweiskraft haben.


Dem Zuwiderhandelnden wird binnen fünfzehn Tagen nach Feststellung des Verstoßes eine Kopie des Protokolls zugesandt.


[Die in Absatz 1 erwähnten Personen können bei der Ausübung ihres Amtes:


1. während der üblichen Öffnungs- oder Arbeitszeiten Zugang zu der Agentur des Privatdetektivs haben,


2. jede Untersuchung, jede Kontrolle und jedes Verhör vornehmen sowie sämtliche Auskünfte einholen, die sie als notwendig erachten, um sicherzustellen, dass die Bestimmungen des vorliegenden Gesetzes und seiner Ausführungserlasse eingehalten werden, und insbesondere:


a) falls sie es als notwendig erachten, sämtliche Personen befragen, die Kenntnis von Fakten haben, die für den guten Verlauf der Kontrolle nützlich sein können,


b) sich vor Ort Unterlagen, Schriftstücke, Register, Bücher, Platten, Magnetbänder oder Datenträger, die sie für ihre Ermittlungen und Feststellungen benötigen, vorlegen lassen und Auszüge daraus beziehungsweise Abschriften oder Duplikate davon anfertigen,


c) die unter Buchstabe b) erwähnten Dokumente, die zum Nachweis eines Verstoßes gegen vorliegendes Gesetz und seine Ausführungserlasse notwendig sind, gegen Empfangsbestätigung beschlagnahmen,


d) falls sie einen begründeten Verdacht auf das Vorliegen eines Verstoßes haben, die bewohnten Räumlichkeiten mit der vorherigen Erlaubnis des Richters beim Polizeigericht betreten. Besichtigungen in bewohnten Räumlichkeiten müssen zwischen acht und achtzehn Uhr und von mindestens zwei Beamten oder zwei Bediensteten gemeinsam vorgenommen werden.]

[Die in Absatz 1 erwähnten Personen müssen die nötigen Maßnahmen ergreifen, damit die Vertraulichkeit der personenbezogenen Daten, von denen sie bei der Ausübung ihres Auftrags Kenntnis erhalten haben, berücksichtigt wird und gewährleistet wird, dass diese Daten ausschließlich für die Ausübung ihres Auftrags benutzt werden.


Falls eine Akte beschlagnahmt wird, die die Ausführung eines Auftrags durch den Privatdetektiv betrifft, muss dieser den betreffenden Auftraggeber davon benachrichtigen.]

[Die vom König bestimmten Beamten und Bediensteten können bei der Ausübung ihres Amtes den Beistand [der föderalen Polizei und der lokalen Polizei] anfordern.]


[…]
[Art. 17 Abs. 3 ersetzt durch Art. 13 Nr. 2 des G. vom 30. Dezember 1996 (B.S. vom 14. Februar 1997); neue Absätze 4 und 5 eingefügt Art. 13 Nr. 2 des G. vom 30. Dezember 1996 (B.S. vom 14. Februar 1997); neuer Absatz 6 eingefügt Art. 13 Nr. 2 des G. vom 30. Dezember 1996 (B.S. vom 14. Februar 1997) und abgeändert durch Art. 14 Nr. 1 des G. vom 25. April 2014 (B.S. vom 19. August 2014); Abs. 7 aufgehoben durch Art. 14 Nr. 2 des G. vom 25. April 2014 (B.S. vom 19. August 2014)]


Art. 18 - Der Minister des Innern kann gemäß einem Verfahren, das durch einen im Ministerrat beratenen Königlichen Erlass festzulegen ist, die Zulassung für einen Zeitraum von höchstens sechs Monaten zeitweilig aufheben oder sie entziehen, falls der Privatdetektiv die Bestimmungen des vorliegenden Gesetzes oder seiner Ausführungserlasse nicht einhält.


Die in Absatz 1 vorgesehenen Beschlüsse werden mit Gründen versehen und nach Anhörung der Betroffenen gefasst.


Art. 19 - [Wer gegen Artikel 2 verstößt, wird mit einer Geldstrafe von 1 000 bis 10 000 [EUR] und einer Gefängnisstrafe von acht Tagen bis sechs Monaten oder mit nur einer dieser Strafen bestraft. Wer gegen Artikel 7 verstößt, wird mit einer Geldstrafe von 1 000 bis 100 000 [EUR] und einer Gefängnisstrafe von acht Tagen bis sechs Monaten oder mit nur einer dieser Strafen bestraft.]


Wer gegen die Artikel 4, 5 und 8 des vorliegenden Gesetzes und gegen die in Ausführung von Artikel 6 des vorliegenden Gesetzes ergangenen Erlasse verstößt, wird mit einer Geldstrafe von 1 000 bis 10 000 [EUR] bestraft.


Wer gegen die Artikel 9, 12, 13, [...] 16 und 17 des vorliegenden Gesetzes verstößt, wird mit einer Geldstrafe von 100 bis 1 000 [EUR] bestraft.


Wer gegen Artikel 10 verstößt, wird mit den in Artikel 458 des Strafgesetzbuches festgelegten Strafen bestraft; wenn die offenbarten Auskünfte das Privatleben betreffen, werden eine Gefängnisstrafe von sechs Monaten bis zwei Jahren und eine Geldstrafe von 500 bis 20 000 [EUR] oder nur eine dieser Strafen verhängt.


[Wer gegen Artikel 14 verstößt, wird mit den in Artikel 227 des Strafgesetzbuches festgelegten Strafen bestraft.]


Die Bestimmungen von Buch I des Strafgesetzbuches, einschließlich des Kapitels VII und des Artikels 85, finden Anwendung auf die [in den Absätzen 1 bis 5] erwähnten Straftaten.


Bei Rückfälligkeit binnen zwei Jahren nach der Verurteilung werden die Mindest- und Höchststrafen verdoppelt.

[Art. 19 Abs. 1 ersetzt, Abs. 3 abgeändert, neuer Absatz 5 eingefügt und Abs. 6 abgeändert durch Art. 14 des G. vom 30. Dezember 1996 (B.S. vom 14. Februar 1997); Abs. 1 bis 4 abgeändert durch Art. 2 des G. vom 26. Juni 2000 (B.S. vom 29. Juli 2000)]

KAPITEL V

Abänderungs-, Übergangs- und Schlussbestimmungen


Art. 20 - § 1 - Jeder Privatdetektiv, der eine Zulassung erhalten hat, schuldet eine jährliche Abgabe zur Deckung der Kosten der für die Anwendung des vorliegenden Gesetzes und seiner Ausführungserlasse notwendigen Verwaltung, Investition und Kontrolle. [Der Betrag der Abgabe wird auf 15 000 Franken festgelegt.]


Dieser Betrag ist an die Schwankungen des Verbraucherpreisindexes gebunden gemäß dem Gesetz vom 2. August 1971 zur Einführung einer Regelung, mit der Gehälter, Löhne, Pensionen, Beihilfen und Zuschüsse zu Lasten der Staatskasse, bestimmte Sozialleistungen, für die Berechnung bestimmter Beiträge der Sozialversicherung der Arbeitnehmer zu berücksichtigende Entlohnungsgrenzen sowie den Selbständigen im Sozialbereich auferlegte Verpflichtungen an den Verbraucherpreisindex gebunden werden; [hierzu sind die Beträge an den Schwellenindex 140,77 gebunden.]


§ 2 - Im Haushaltsplan des Ministeriums des Innern und des Öffentlichen Dienstes wird ein Fonds für Wachunternehmen, Sicherheitsunternehmen, interne Wachdienste und Privatdetektive vorgesehen.


Das Aufkommen der Abgabe wird dem Einnahmenhaushaltsplan des Staates zugewiesen und dient der Speisung des Fonds für Wachunternehmen, Sicherheits​unternehmen, interne Wachdienste und Privatdetektive.


Der Fonds dient zur Deckung der Kosten der für die Anwendung des vorliegenden Gesetzes und des Gesetzes vom 10. April 1990 über Wachunternehmen, Sicherheitsunternehmen und interne Wachdienste sowie ihrer Ausführungserlasse notwendigen Verwaltung, Investition und Kontrolle.


§ 3 - [Die Abgabe ist ab dem Jahr zu entrichten, in dem der Privatdetektiv seine Zulassung erhält und steht im Verhältnis zu der Anzahl Monate, während deren die Berufsausübung zugelassen ist.


Die Abgabenveranlagung erfolgt ein Mal im Jahr, im Laufe des Monats März. Bei einer ersten Zulassung erfolgt die Abgabenveranlagung sofort.


Der König bestimmt die Beamten und Bediensteten des Ministeriums des Innern, die mit der Einziehung und der Eintreibung der Abgabe und der Kontrolle der Einhaltung der diesbezüglichen Verpflichtungen beauftragt sind.]


§ 4 - Der König bestimmt die Modalitäten für die Zahlung der Abgabe.


Der Betrag der Abgabe wird per Einschreibebrief notifiziert und die Zahlung erfolgt binnen zwei Monaten nach Abgabenveranlagung.


Binnen einer Frist von dreißig Tagen nach der Notifikation kann der Abgabepflichtige mittels Einschreibebrief Widerspruch beim Minister des Innern einlegen; dieser entscheidet binnen dreißig Tagen darüber. Diese Frist kann der Minister des Innern durch einen mit Gründen versehenen Einschreibebrief, der an den Abgabepflichtigen adressiert ist, ein Mal um einen Zeitraum von dreißig Tagen verlängern.


Wenn der Minister des Innern nach Ablauf der in § 4 Absatz 2 erwähnten Frist nicht entschieden hat, wird davon ausgegangen, dass dem Widerspruch des Abgabepflichtigen stattgegeben wird.


§ 5 - Der Abgabepflichtige, der die Abgabe nicht binnen der gesetzlichen Frist entrichtet, muss eine administrative Geldstrafe zahlen, die der Hälfte des veranlagten Betrags entspricht.


Die in § 3 [Absatz 3] erwähnten Beamten können die administrative Geldstrafe bei jedem Verstoß gegen die Bestimmungen des vorliegenden Artikels sowie der zu seiner Ausführung ergangenen Erlasse anwenden.


Sie stellen einen Zahlungsbefehl aus. Die Zustellung dieses Zahlungsbefehls erfolgt durch Gerichtsvollzieherurkunde.


Die Bestimmungen von Teil V des Gerichtsgesetzbuches finden Anwendung auf den Zahlungsbefehl.


Der Minister des Innern entscheidet über die Anträge auf Erlass der Geldstrafen.

[Art. 20 § 1 Abs. 1 und 2 abgeändert und § 3 ersetzt durch Art. 15 des G. vom 30. Dezember 1996 (B.S. vom 14. Februar 1997); § 5 Abs. 2 abgeändert durch Art. 15 des G. vom 25. April 2014 (B.S. vom 19. August 2014)]


Art. 21 - Artikel 20 Absatz 2 des Gesetzes vom 10. April 1990 über Wachunternehmen, Sicherheitsunternehmen und interne Wachdienste wird wie folgt abgeändert: 


"Das Aufkommen der Gebühren wird dem Einnahmenhaushaltsplan des Staates zugewiesen und dient der Speisung des Fonds für Wachunternehmen, Sicherheitsunternehmen, interne Wachdienste und Privatdetektive, der durch Artikel 20 § 2 des Gesetzes zur Regelung des Berufs des Privatdetektivs geschaffen worden ist."


Art. 22 - [§ 1 - Der Privatdetektiv, der am 15. April 1991 seine Berufstätigkeiten bereits ausübte, muss die in Artikel 3 § 1 Nr. 4 beziehungsweise in Artikel 3 § 2 Nr. 5 erwähnte Bedingung in puncto Ausbildung nicht erfüllen, wenn er die in Artikel 2 erwähnte Zulassung spätestens drei Monate nach In-Kraft-Treten der vorliegenden Bestimmung beantragt hat.


Er muss die in Artikel 3 § 1 Nr. 5 beziehungsweise in Artikel 3 § 2 Nr. 6 vorgesehene Bedingung nicht erfüllen, es sei denn, er ist aus dem Dienst entfernt oder von Amts wegen entlassen worden.


§ 2 - Der Nachweis der Ausübung der Berufstätigkeiten am 15. April 1991 kann anhand sämtlicher schriftlicher Beweismittel mit Ausnahme der Erklärung erbracht werden.]

[Art. 22 ersetzt durch Art. 16 des G. vom 30. Dezember 1996 (B.S. vom 14. Februar 1997)]


Art. 23 - In Artikel 22 § 3 des Gesetzes vom 10. April 1990 über Wachunternehmen, Sicherheitsunternehmen und interne Wachdienste werden die Wörter "bei einem Wachunternehmen oder einem Sicherheitsunternehmen" durch die Wörter "bei einem Wachunternehmen, einem internen Wachdienst oder einem Sicherheitsunternehmen" ersetzt.


In § 4 desselben Artikels werden die Wörter "oder Militärpersonen des Berufs-, des Ergänzungs-, des zeitweiligen oder des Hilfskaders" gestrichen. Im selben Paragraphen werden nach den Wörtern "ein öffentliches" die Wörter "oder militärisches" eingefügt.


Im selben Paragraphen werden nach den Wörtern "eines Wachunternehmens" die Wörter ", eines internen Wachdienstes oder eines Sicherheitsunternehmens" eingefügt.


[Art. 23bis - Es wird ein Beirat für private Sicherheit geschaffen, dessen Auftrag darin besteht, den Minister des Innern bezüglich der Politik in Bezug auf die in vorliegendem Gesetz erwähnten Angelegenheiten sowie in Bezug auf verwandte Angelegenheiten zu beraten.


Der König bestimmt die Zusammensetzung, die Aufgaben und die Organisation dieses Rats.]

[Art. 23bis eingefügt durch Art. 17 des G. vom 18. Juli 1997 (B.S. vom 28. August 1997)]


Art. 24 - Vorliegendes Gesetz tritt ein Jahr nach seiner Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt in Kraft, außer vorliegender Artikel, der sofort in Kraft tritt.


Der König kann jedoch für jede andere Bestimmung des vorliegenden Gesetzes das Inkrafttreten auf ein früheres Datum festlegen.
